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zur Änderung des Bebauungsplanes"Wiggenberg"

Aufgrund des§ 10 desBaugesetzbuches(BauGB) inder Fassungder Be
kanntmachungvom 08. 12.1986(BGBl. I S. 2253), zuletztgeändertdurch das
Gesetzzur Erleichterungvon Investitionen undder Ausweisungund Bereitstellung
von Wohnbaulandvom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466), der Verordnungüberdie
BaulicheNutzungder Grundstücke(BauNVO) inder Fassungder Bekannt
machungvom 23.01.1990(BGBl. I S.132),geänd.durch EVertr. v. 31.08.1990
(BGBl. II S. 889, 1122),der Landesbauordnungfür Baden- Württembergin der
Fassungvom 28.11.1983(Ges.BI. Baden-WürttembergNr. 24, S.770), zuletzt
geändertam 08.01.1990(Ges.BI. S. 01) inVerbindungmit § 4 der Gemeinde
ordnungvon Baden- Württembergin der Fassungvom 03. Oktober1983(GBl. S.
578, ber. S. 720), geändertdurch Gesetzevom 23. Juli1984(GBl. S. 474), vom 17.
Dezember1984(GBl. 675), vom 16.Februar1987(GBl. S. 43), vom 18. Mai1987
(GBl. S. 161), vom 18. Februar1991 (GBl. S. 85)hat der Gemeinderatder
GemeindeLauchringenin seiner Sitzung am 27.01.1994 die Änderungdes
Bebauungsplanes

"Wiggenberg"

gen. am 10.05.1976,als Satzungbeschlossen.

§ 1

Räumlicher Geltungsbereich

Der räumlicheGeltungsbereichergibt sich ausdem im zeichnerischenTeil (§ 2,
Ziff. 1 dieserSatzung)eingezeichnetenPlangebiet.

§ 2

Bestandteileder Änderung des Bebauungsplanes

Die ÄnderungdesBebauungsplanesbetrifft inhaltlich gem. demzeichnerischen
Teil die Führungder Erschließungsstraße(Stichstraßestatt Ringstraße).
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Die ÄnderungdesBebauungsplanesbestehtaus:

1. ZeichnerischerTeil M 1 : 1000 : Bebauungsplan,mit eingetragenenÄnderungen
in einemTeilbereich

2. Bebauungsvorschriftenmit folgender Änderung:

- Es geltendie Rechtsgrundlagenin der jetzt aktuellenFassung.

- Ergänzung:
Falls Bodenfundeauftreten,ist dasLandesdenkmalamtBaden-
Württemberg,AußenstelleFreiburg unverzüglichzu benach
richtigen. Dies gilt auchwenn Bildstöcke, Wegkreuze,alte
Grenzsteineo.a. betroffensein sollten.

DerÄnderungdes Bebauungsplanesist eineBegründungbeigefügt.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten
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Ordnungswidrigim Sinnedes§ 74 LBO handelt, werden aufgrundvon § 73 LBO in
Verb, mit § 9 Abs. 4BauGBergangenenBestandteilendieserSatzungzuwider
handelt.

§ 4

Inkrafttreten

DieseSatzungtritt mit der Bekanntmachungder DurchführungdesAnzeige
verfahrensin Kraft.

Lauchringen,den

told Schmidt
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3. ÄnderungdesBebauungsplanes
"Wiggenberg",GemeindeLauchringen

in einemTeilbereich

- ÄnderungdesErschließungskonzeptes

Begründung
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Bei den Grundstücksveräußerungenzur weiteren BebauungdesGewerbegebietes
"Wiggenberg" hat sich gezeigt,daßdie vorgeseheneringförmige Erschließungs
straßeim westlichenBereichdesGewerbegebietesals nicht optimalanzusehenist.
Bei dervorliegendenNachfragevon ansiedlungswilligen Betrieben nachgroßen
Grundstückenist dievorgeseheneStraßezu aufwendig und würde zudoppelter
Erschließungvon Grundstücken,jeweils im Norden und im Süden,führen.

Es bietetsich deshalban, dieErschließungdeswestlichenAbschnittesdesGewer
begebietesanalogdemöstlichenBereichmit einer mittig gelegenenErschließungs
straßevorzunehmen.Dabei bestehtdie Möglichkeit, dieseStraßezu einemspäteren
Zeitpunkt mitder K6595 (früher L 160) bei der EinmündungdesLandvogtwegeszu
verbinden.Vorerst ist jedocheineWendeplattemit demfür Lkw erforderlichen
Durchmesservon 18,00m vorgesehen.

Die Fahrbahnbreiteist mit 7,00 m für den zu erwartendenLkw - Verkehrausreichend
breit gewählt.An der Einmündungzur K6595(DetzelnerStraße)sind der Forderung
desStraßenverkehrsamtesentsprechendSichtfelderausgewiesen.

Auf AnregungdesLandesdenkmalamtesBaden- Württemberg,AußenstelleFrei
burg wird derTextteil durchdie Bestimmungergänzt,daß,falls Bodenfunde,Bild
stöcke,Wegkreuze,alte Grenzsteineo.a. auftretenbzw. gefundenwerden,diese
Behördeunverzügltehzu benachrichtigenist.

Lauchringen 17. März 1994
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GemeindeLauchringen

Verfahrensvermerkezur 3. Änderung des Bebauungsplanes
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- AufStellungsbeschluß gefaßt in der öffentlichen Sitzung <
Gemeinderates am 22. Dezember 1992

- AufStellungsbeschluß ortsüblich bekanntgemacht am 15. Januar 1993
im Gemeinde-Mitteilungsblatt

- Vorgezogene Bürgerbeteiligung durchgeführt vom 18.01.1993 bis
05.02.1993

- Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4
Abs. 1 BauGB

- Beschlußfassung zur Änderung des Erschließungskonzeptes und zur
Nutzungsänderung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates
am 13. Mai 1993

- Nochmalige Bürgerbeteiligung vom 07.06.1993 bis 25.06.1993

- Entwurfsbeschluß und Beschluß zur öffentlichen Auslegung gefaßt
in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 26. August 1993.

- Ortsübliche Bekanntmachung über Ort und Dauer der öffentlichen
Auslegung am 03. September 1993 im Gemeinde-Mitteilungsblatt

- Benachrichtigung der Träger öffentlicher Belange von der Auslegung
am 03.09.1993

- Öffentliche Auslegung durchgeführt vom 13.09.1993 bis einschl.
15.10.1993

- Prüfung der vorgebrachten Bedenken und Anregungen sowie Satzungs
beschluß gefaßt in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am
27. Januar 1994

- Genehmigung bzw. Anzeige der Bebauungsplanänderung bei der höheren
Verwaltungsbehörde am

- Ortsübliche Bekanntmachung der Erteilung der Genehmigung bzw. Durch
führung des Anzeigeverfahrens am

Lauchringen, den 1 7. Mi
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